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1. Art der baulichen Nutzung

 (§ 4 BauNVO)

SO

Sonstiges Sondergebiet

(§ 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl - Dezimalzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,3

Traufhöhe als Höchstmaß

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

bezogen auf OK Erschließungsstraßenmitte

TH

3,5m

W4

Beschränkung der Zahl der Wohnungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

o

Offene Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Baulinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Hauptfirstrichtung

Firsthöhe als Höchstmaß

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

FH

8,5m

Gebäudehöhe als Höchstmaß

GH

3,5m

4. Verkehrsflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Fußgängerbereich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünflächen

Private Grünfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Parkfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

(z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

50 m Deichschutzzone

7. Nachrichtliche Übernahme

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches

(BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

sowie des § 58 des Niedersächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zum Zeitpunkt

des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung hat der Rat der Stadt

Norderney diesen Bebauungsplan Nr. 12 "Am

Fischerhafen / Deichstraße“ bestehend aus der Planzeichnung, den

textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften über

die Gestaltung als Satzung beschlossen.

Norderney, den ………………..

..........................................................

Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

 Maßstab: 1:1000

   Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten

   der Niedersächsischen Vermessungs-

   und Katasterverwaltung,

   © 2018

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters

und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie

Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom                 ).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen

Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit

ist einwandfrei möglich.

Norden, den ………………….

LGLN, Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Norden

………………………… ………………..                              Siegel

(Unterschrift)

Planverfasserin

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 "Am

Fischerhafen / Deichstraße“ wurde ausgearbeitet von:

            stadtplanung      &   architektur

            osterstraße 10 - 26506 norden

Norden, den                     ……………………………...........

    Stadtplanerin

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Norderney hat in seiner Sitzung am ..................

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Am Fischerhafen /

Deichstraße" beschlossen.

Norderney, den ………………..

.............................................................

Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlickheit und Beteiligung der

Behörden

Ort und Zeitpunkt der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde

ortsüblich am xx.xx.2019 und durch Aushang im Rathaus der Stadt

Norderney vom ...................... bis ......................... bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung hat vom

........................... bis einschließlich ...................... im Rathaus der

Stadt Norden gem. §3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom

................... eingeleitet. Die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange wurden über die Planung unterrichtet und

aufgefordert, bis zum .......................ihre Stellungnahme

abzugeben.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher

Belange

Ort und Zeitpunkt der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde

ortsüblich durch die Tageszeitungen am xx.xx.2019 und durch

Aushang im Rathaus der Stadt Norderney vom ...................... bis

......................... bekanntgemacht. Der Entwurf des

Bebauungsplanes mit der Begründung hat vom ...........................

bis einschließlich ...................... im Rathaus der Stadt Norden gem.

§3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB wurde mit Schreiben vom

................... eingeleitet. Die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange wurden über die Planung unterrichtet und

aufgefordert, bis zum .......................ihre Stellungnahme

abzugeben.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Norden hat den Entwurf des Bebauungsplanes

Nr. 12 "Am Fischerhafen / Deichstraße" mit den enthaltenen

örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung nach Prüfung der

Stellungnahmen gemäß § 10 Abs.1 BauGB in seiner Sitzung am

.................. als Satzung beschlossen.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 12 "Am

Fischerhafen / Deichstraße" ist gemäß § 10 BauGB am ...................

im Amtsblatt für den Landkreis Aurich sowie für die Stadt Emden

bekannt gemacht worden. Der  Bebauungsplan Nr. 12 "Am

Fischerhafen / Deichstraße" ist damit am ..................... in Kraft

getreten.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans

Nr. 12 "Am Fischerhafen / Deichstraße" sind die Verletzung von

Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans und der

Begründung nicht geltend gemacht worden.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Mängel der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans

Nr. 12 "Am Fischerhafen / Deichstraße" sind Mängel der Abwägung

nicht geltend gemacht worden.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Bürgermeister

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplans Nr. 12 "Am Fischerhafen /

Deichstraße" mit örtlichen Bauvorschriften stimmt mit der Urschrift

überein.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

Verfahrensschlussvermerk

Mit Rechtskrafterlangung des Bebauungsplans Nr. 12 "Am

Fischerhafen / Deichstraße" tritt der genannte Bebauungsplan Nr. 4

"Am Fischerhafen" außer Kraft.

Norderney, den ………………..

 

..........................................................

Bürgermeister

ENTWURF

stadtplanung & architektur

kerstin peterssen
osterstrasse 10 - 26506 norden
fon 04931 - 97 50 150
fax 04931 - 97 50 160

info@urbano-norden.de
www.urbano-norden.de

Stadtplanerin
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